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BETREFF  Zugang zu amtlichen Informationen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 
  hier: Änderungsbescheid  

BEZUG  Mein Bescheid nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vom 15.03.2023, PG EPP-
18501/28(2023) 
Ihr Antrag vom 14.02.2023 

ANLAGE   
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in Abänderung meines Bescheids vom 15. März 2023 beantworte ich Ihren Antrag auf 
Informationszugang  vom  14. Februar 2023  zur  Energiepreispauschale  für  Studierende  sowie  
Fachschülerinnen und Fachschüler, in dem Sie eine „Auflistung der entstandenen und 
geplanten Kosten für die Infokampagne [...] insbesondere, aber nicht ausschließlich [...] für das 
Corporate Design, Werbetafeln und Werbung in den sozialen Medien“ erbitten, wie folgt: 
 
Von  Seiten  des  Bundesministeriums  für  Bildung  und  Forschung  (BMBF)  wurden  bislang  
Aufträge für die Informationskampagne in Höhe  von 112.098 Euro (brutto) für den Zeitraum 
bis Mai 2023 erteilt. 
 
Darin  sind  die  Kosten  für  Info-Postings  in  den  sozialen  Medien  in  Höhe  von  75493,60 Euro 
(brutto)  enthalten.  Kosten  in  Zusammenhang  mit  einem  Corporate  Design  sind  dem  BMBF  
nicht bekannt. Die Verwendung von Werbetafeln zur Information über die Einmalzahlung ist 
nicht vorgesehen. 
 
Die Differenz zu den Ihnen im Bescheid vom 15. März 2023 übermittelten Summen beruht auf 
Beträgen, die aufgrund eines Büroversehens erst im Nachgang als Kosten der 
Informationskampagne mitgeteilt wurden. 
 
Diese Antwort ergeht gebührenfrei.  
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Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Dr. A. Haase 

 

 

 

 

 

 

 


